
 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1102/2019/MO/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 07.10.2019 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/464 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege 21.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 03.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 11.12.2019 öffentlich 

 

Haushalt 2020 ev. Kindergarten St. Michael Moorrege-Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Moorrege hat mit der Kirchengemeinde Moorrege/dem Kirchenkreis 
Hamburg-West Südholstein einen Finanzierungsvertrag für den evangelischen Kin-
dergarten Moorrege abgeschlossen. Bestandteil des Vertrages ist u.a., dass die Ge-
meinde, die nicht durch Elternbeiträge, Zuschüsse des Kreises oder Landes gedeck-
ten Kosten trägt. 
 
Das Kita-Werk Pinneberg hat den Haushaltsplan 2020 (Anlage 1) für die Kinderta-
gesstätte der Kirchengemeinde St. Michael Moorrege-Heist vorgelegt.  Einnahmen in 
Höhe von 284.360 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 509.430 Euro gegenüber, so 
dass sich ein Zuschussbedarf von 225.070 Euro ergibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die meisten Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Kleine Kos-
tensteigerungen ergeben sich im Bereich der Reinigungskosten, der Verwaltung, den 
Anschaffungen und der Personalkosten.  
 
Als Einnahmen für den Kostenausgleich konnten jetzt nur lediglich 15.800 Euro ein-
plant werden, da ca. 7 Kinder (Vorjahr 13 Kinder) aus anderen Gemeinden die Ein-
richtung besuchen. Alle anderen Plätze sind mit Kindern aus Moorrege belegt.  
 
Auf Grund der anstehenden Neufassung des Kindertagesstättengesetzes, welches 
zum 01.08.2020 in Kraft treten soll, werden für die Träger der Kindertagesstätten die 
Defizite mit 7/12 bewilligt. Die Finanzierung der Kindertagesstätten wird ab August 
2020 neu geregelt.  
 



 
 
 
Finanzierung: 
 
Der zu zahlende Zuschuss 2020 beträgt 131.300 Euro (7/12 von 225.070 Euro).  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Das Kita-Werk rechnet für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen mit einen Be-
triebskostenzuschuss des Kreises in Höhe von 1.890,00Euro und mit einem Perso-
nalkostenzuschuss des Landes in Höhe von 41.600 Euro.  
 
Der Kirchenkreis beteiligt sich mit einer Zuweisung von 1.000 Euro, die für die Quali-
tätsentwicklung verwendet wird. 
 
Auf Grund der Kita-Reform werden diese Zuschüsse lediglich zu 7/12 fließen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Sozialausschuss empfiehlt/der Finanzausschuss empfiehlt/die Gemeindevertre-
tung beschließt, die vom Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein für den Betrieb der 
ev. Kindertagesstätte St. Michael  für das Haushaltsjahr 2020 aufgeführten Kosten in 
Höhe von 225.070 Euro  anzuerkennen.  
 
Es erfolgt eine Auszahlung in Höhe von 7/12 der Kosten = 131.300 Euro.  
 
 
 
 
__________________ 
   (Weinberg) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Haushalt 2020 ev. Kita St. Michael Moorrege  
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